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Gut beraten  
in eigener Sache.

Der Standard-Kommentar zur BRAO
bietet eine ebenso fundierte wie umfassende Darstellung 
für die Praxis. Neben der BRAO-Kommentierung finden sich 
Erläuterungen zu allen weiteren berufsrechtlich relevanten 
Normen wie Berufsordnung, Fachanwaltsordnung, EuRAG, 
Rechtsdienstleistungsgesetz, Mediationsgesetz, Partnerschafts-
gesellschaftsgesetz sowie Rechtsanwaltsverzeichnis- und 
-postfachverordnung.

Berufsrecht auf neuestem Stand
	� mit den Neuerungen durch die BRAO-Reform 2022 und 

weiteren aktuellen Änderungen der BRAO 
	� mit dem neuen anwaltlichen Gesellschaftsrecht  

(inkl. MoPeG)
	� mit dem Gesetz zur Stärkung der Aufsicht bei Rechtsdienst-

leistungen vom 10.3.2023
	� mit den aktuellen Beschlüssen der 7. Satzungsversamm-

lung der BRAK v. 8.5.2023

Aus der Praxis für die Praxis
Für die Neuauflage konnten die Herausgeber Prof. Dr. Martin 
Henssler und Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hanns Prütting eine 
Reihe weiterer namhafter Expertinnen und Experten des 
anwaltlichen Berufsrechts gewinnen, die das renommierte 
Autorenteam verstärken.

Henssler/Prütting
Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO)
BORA, FAO, EuRAG, RDG, MediationsG, 
PartGG, RAVPV

6. Auflage. 2024. XLI, 2468 Seiten.  
In Leinen € 219,– 
ISBN 978-3-406-78479-8
Neu im Februar 2024

 beck-shop.de/33361414

Stärken Sie Ihre Wettbewerbs-
fähigkeit!

	� alle im anwaltlichen Berufsrecht relevanten 
Vorschriften in einem Band

	� behandelt alle 24 Fachanwaltschaften

	� mit allen Neuerungen auf dem aktuellen 
Stand Herbst 2023

…ist es erneut gelungen, ein Statement zu setzen und die 
Einkaufsfrage zu beantworten: Klare Kaufempfehlung. Ein 
sehr gutes Werk.

Dr. Thomas A. Degen, RA, FA IT-Recht, in: NJW 4/2020, zur Vorauflage

NVwZ-Editorial Heft 4/2024

 

Der Volker, der Andi und die Maut-Millionen 
 

Der Berg kreißte – und gebar eine Maus. Nein, auch wenn es in den sog. sozialen Netz-
werken teilweise in diese Richtung kommentiert wurde – aus Sicht des Autors wäre das 
gegenüber „dem Volker“ nicht so ganz fair. 

Doch der Reihe nach: Das gescheiterte CSU-Projekt des Versuchs der Ein-
führung der PKW-Maut auf deutschen Autobahnen hatte in der öffentlichen 
Wahrnehmung längere Zeit seinen Dornröschenschlaf. Zwar sorgte der 
Sachverhalt schon 2019 für Aufsehen. Minister a. D. Andreas Scheuer, man 
nennt ihn zuweilen „den Andi“, hatte unnötiger Weise zwei großvolumige 
zivilrechtliche Mautverträge abgeschlossen. Dann aber war Ruhe im Karton 
– bis zum Jahr 2023.  Der in einem Schiedsverfahren im Juli 2023 bekannt 
gewordene Vergleich, wonach vom Bund 243 Millionen Euro Schadens- 
ersatz zu zahlen waren, hatte einen Erweckungseffekt. Und – es trat „der 
Volker“ auf den Plan: Im Juli 2023 sah sich der amtierende Bundesverkehrs-

minister Wissing dazu aufgerufen, öffentlichkeitswirksam die externe Beauftragung der 
rechtlichen Überprüfung des Vorgehens seines Vorgängers kundzutun. Das 70seitige 
Rechtsgutachten einer Berliner Anwaltskanzlei liegt seit Ende Dezember 2023 vor. Es  
rät aus rechtlichen Gründen von einem Vorgehen gegenüber Scheuer ab. Aus Sicht des 
Autors ist das Gutachten so schlecht nicht. Andere sehen das anders. 

Die öffentliche Resonanz auf das Gutachten war jedenfalls zwiespältig, nicht zuletzt auf-
grund der Verlautbarungen des Ministeriums dazu. Darauf gründend wurde nämlich in 
der Kommentierung von Medien davon gesprochen, Wissing „verzichte“ auf die Geltend-
machung von Ansprüchen gegenüber seinem Vorgänger. „Verzicht“ ist aber etwas ande-
res. Das wiederum führte in den stets abgewogenen Kommentaren in den sozialen Netz-
werken zu Kritik, auch an „dem Volker“, u. a.: „Eine Krähe hackt der anderen kein Auge 
aus“. Natürlich hat auch die Juristerei keine Ahnung. Und „der Andi“ ist sowieso unten 
durch – außer vielleicht in Bayern. 

Auch um bei Politikverdrossenen unter den Lesern der NVwZ Verständnis und Vertrauen 
für und in die wissenschaftliche Verlässlichkeit juristischer Arbeit zu wecken: Wie der 
Fall Scheuer „richtig“ zu lösen ist, unterliegt allein der Einschätzungshoheit und der Do-
mäne von „Recht“, nicht der von „Politik“ und anderen gesellschaftlichen Mechanismen.  

Wie dem auch sei: Hätte das mit dieser externen Begutachtung sein müssen? Was das 
Gutachten gekostet hat, war bis Redaktionsschluss nicht öffentlich bekannt geworden. 
Ob es nicht doch mit dem Bemühen hauseigener rechtlicher Expertise sein Bewenden 
hätte haben können? Wohl nicht. Dort wäre man zwar vermutlich ebenfalls zu dem „rich-
tigen“ Ergebnis gekommen, dem aber wohl die Neutralität gefehlt hätte. 

Letzten Endes muss man sich aber mit einem „Darauf kam es jetzt auch nicht mehr an“ 
abfinden. Denn das wirkt kleinlich – „Geld spielt keine Rolex, Lacoste es was es wolle“, 
man kann diesen tiefsinnigen Aphorismus auch hier anwenden. Schließlich – eine gewisse 
Effekthascherei gehört immer dazu, ansonsten wäre Politik nicht Politik.  

Dr. Dr. Jörg Berwanger, Neunkirchen/Saar 




